
eingestellt worden. Vertragssprache war deutsch, die Ver-
gütung erfolgte zuerst in belgischen Francs, später in
D-Mark. Die Parteien wählten die Anwendung deutschen
Rechts und als Erfüllungsort Brüssel. Er war der einzige
Arbeitnehmer in Deutschland, sein Arbeitsgebiet erwei-
terte sich im Laufe der Zeit auch um die Staaten Nord-
europas. Nach seiner Entlassung klagte der Arbeitneh-
mer eine Abfindung nach belgischem Recht in Höhe von
rund 270.000 DM ein und machte geltend, durch die
Rechtswahl habe ihm der zwingende Abfindungs-
anspruch nicht entzogen werden können.

Die Entscheidung des Gerichts: Die Klage blieb in al-
len Instanzen erfolglos. Der Senat ging davon aus, dass
die Wahl deutschen Arbeitsrechts wirksam war. Zwar
könne einem Arbeitnehmer durch die Rechtswahl kein
zwingendes Recht des Landes entzogen werden, dessen
Recht ohne Rechtswahl zur Anwendung käme, doch
komme ein anderes als deutsches Recht hier nicht in Be-
tracht. Dabei legte der Senat dar, dass als Anknüpfungs-
kriterium in erster Linie die räumliche Dimension
des Arbeitsverhältnisses (primär Arbeitsort, dann Sitz
des Arbeitgebers und Wohnsitz des Arbeitnehmers) he-
ranzuziehen sei. Diese Regelanknüpfung könne durch
die Vertragsdimension (Vertragssprache und Währung)
sowie ggf. weitere vertragswesentliche Gesichtspunkte,
die in ihrer Gesamtheit hinreichendes Gewicht haben,
überwunden werden. Vorliegend sprach aber nur der Sitz
des Arbeitgebers für belgisches Recht, die anderen Krite-
rien für deutsches. Da belgisches Recht ohne Rechtswahl
nicht zur Anwendung gekommen wäre, bliebe es beim
gewählten deutschen Recht.

Konsequenzen für die Praxis: Der Gesetzgeber hat sich
bei der Normierung des Art. 30 EGBGB am Bonmot
Henry Fords orientiert: Sie können alle Farben wählen,
vorausgesetzt, sie wählen schwarz. Diese Regel lautet
hier: Sie können das anzuwendende Arbeitsrecht frei
wählen, vorausgesetzt, sie wählen das Recht, das anwend-
bar wäre, wenn sie nicht gewählt hätten. Eine Rechtswahl
ist nämlich nur insoweit wirksam als dem Arbeitnehmer
keine zwingenden Schutzvorschriften des ohne Rechts-
wahl anzuwendenden Rechts entzogen werden; dabei ist
zu berücksichtigen, dass das Arbeitsrecht sehr weitgehend
zwingende Schutzvorschriften enthält. Die befriedende
Wirkung einer Rechtswahl ist deshalb gering; ganz im
Gegenteil besteht die Gefahr, dass ein Arbeitnehmer die
Schutzstandards des gewählten Rechts als vertraglich ga-
rantiertes Minimum ansieht und versucht, Ansprüche
punktuell dort geltend zu machen, wo ein nicht gewähltes
Recht für den Arbeitnehmer günstiger ist als das deutsche.

Beraterhinweis: Die Sinnhaftigkeit einer Rechtswahl
in einem Arbeitsvertrag ist deshalb zweifelhaft. Der
Verzicht auf jegliche Wahl hat den Vorteil, dass wenigs-
tens die Sicherheit besteht, nur ein Arbeitsrechtssystem
anwenden zu müssen, während die Wahl des „falschen“
Rechts zu einer Melange aus gewähltem und - soweit ar-
beitnehmerfreundlicher - nicht gewähltem Arbeitsrecht
führt, in dieser Mischung dann also zu einem Arbeits-
recht, das überhaupt kein Staat kennt.

RA FAArbR Axel Braun, Luther Menold Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Köln
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Günstigkeitsvergleich bei Verzicht auf
Sozialplananspruch

Der Verzicht des Arbeitnehmers auf Ansprüche
aus einem Sozialplan ist auch ohne Zustimmung
des Betriebsrats wirksam, wenn nach einem
Günstigkeitsvergleich zweifelsfrei feststellbar ist,
dass der Verzicht im Rahmen einer für den Ar-
beitnehmer günstigeren Regelung erfolgt ist.

BAG, Urt. v. 27.1.2004 – 1 AZR 148/03
(LAG Sachsen-Anhalt – 3 Sa 686/01)
BetrVG §77 Abs.4 Satz2
BAGReport 2004, 192

Das Problem: Der im Anwendungsbereich und unter der
Geltung eines Sozialplans ausgeschiedene langjährig be-
schäftigte Arbeitnehmer macht gegenüber seinem ehe-
maligen Arbeitgeber nach seinem Ausscheiden einen
Anspruch auf Zahlung einer Abfindung nach dem an-
wendbaren Sozialplan geltend. Die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses erfolgte durch dreiseitigen Vertrag
mit dem Arbeitgeber und einem Träger einer Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsmaßnahme, die für die
Dauer eines Jahres mit Strukturkurzarbeitergeld geför-
dert wurde. Die dreiseitige Vereinbarung sieht neben der
Begründung des Arbeitsverhältnisses mit dem Träger der
Qualifizierungsmaßnahme und der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses mit dem früheren Arbeitgeber auch ei-
nen umfassenden Verzicht auf sämtliche evtl. Ansprüche
diesem gegenüber vor.

Der Arbeitnehmer macht geltend, der sich für ihn aus
dem anwendbaren Sozialplan ergebende Abfindungs-
anspruch von ca. 20.000 . stehe ihm trotz der Verzichts-
vereinbarung weiterhin zu, da er hierauf mangels Zu-
stimmung des Betriebsrats gem. §77 Abs.4 Satz2
BetrVG nicht wirksam habe verzichten können.

Die Entscheidung des Gerichts: Ein Verzicht auf An-
sprüche aus einem Sozialplan ist grundsätzlich gem. §77
Abs.4 Satz2 BetrVG nur mit Zustimmung des Betriebs-
rats wirksam. Ein solcher Verzicht kann nicht in einer ge-
nerellen Regelung, etwa durch Zustimmung des Be-
triebsrats zu dem Konzept der Qualifizierungsmaßnahme
liegen, sie muss vielmehr für den konkreten Einzelfall er-
teilt werden. Im Rahmen des §77 Abs.4 Satz2 BetrVG
kommt jedoch auch das Günstigkeitsprinzip zum Tragen.
Danach kann ein Verzicht des Arbeitnehmers auch ohne
die Zustimmung des Betriebsrats wirksam sein, wenn er
im Rahmen einer für den Arbeitnehmer insgesamt güns-
tigeren Regelung erfolgt. Für die Beurteilung der Güns-
tigkeit kommt es auf den Sachgruppenvergleich an, wo-
nach für unterschiedliche Leistungen des Arbeitgebers
die funktionale Äquivalenz maßgeblich für die Einbezie-
hung in den Vergleich ist. Danach scheidet ein Günstig-
keitsvergleich regelmäßig aus, wenn für die zu verglei-
chenden Leistungen unterschiedliche Gegenleistungen
zu erbringen sind. Selbst wenn danach grundsätzlich eine
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einmalige Sozialplanabfindung mit wiederkehrenden
Überbrückungsleistungen des Arbeitgebers verglichen
werden kann, können jedoch die Zuzahlungen des Ar-
beitgebers zu den Remanenzkosten des Qualifizierungs-
trägers zugunsten der dortigen Beschäftigung des Arbeit-
nehmers im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme nicht
berücksichtigt werden, weil die Zahlungen des Qualifi-
zierungsträgers an den Arbeitnehmer dessen Teilnahme
an der Qualifizierungsmaßnahme voraussetzen und des-
halb von einer anderen Gegenleistung abhängen.

Konsequenzen für die Praxis: Die Anwendung des
Günstigkeitsprinzips im Rahmen des §77 Abs.4 Satz2
BetrVG ist nicht auf Sozialplanansprüche beschränkt,
sondern wird grundsätzlich auch dann zum Tragen kom-
men, wenn andere Ansprüche aus Betriebsvereinbarun-
gen ohne Zustimmung des Betriebsrats eine abweichende
Regelung durch Individualvereinbarung erfahren. In die-
sem Zusammenhang wird die unklare Grenzziehung im
Rahmen des sog. Sachgruppenvergleichs (BAG v.
20.4.1999 – 1 ABR 72/98, NZA 1999, 887) in der Praxis
zu erheblichen Schwierigkeiten führen und individuelle
Regelungen mit einem erheblichen Unsicherheitsfaktor
belasten.

Beraterhinweis: Soweit es um die Frage von Abfindun-
gen aus Sozialplänen im Zusammenhang mit Qualifizie-
rungsmaßnahmen durch Übertritt in eine Transfergesell-
schaft geht, wird eine präzise Regelung im Sozialplan
geboten sein, um Streitfälle der von dem Gericht ent-
schiedenen Art zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist es ge-
boten, die ausdrückliche Zustimmung des Betriebsrats zu
einer individuellen Regelung einzuholen, wobei die Zu-
stimmung des Betriebsrats auf einer korrekten Be-
schlussfassung im Gremium beruhen muss.

RA FAArbR Werner M. Mues, CBH – Cornelius, Barten-
bach, Haesemann & Partner, Köln

Y
Gemeinsamer Betrieb

Auch wenn die Vermutungstatbestände des §1
Abs. 2 BetrVG n.F. nicht gegeben sind, kann ein
gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen be-
stehen.

BAG, Beschl. v. 11.2.2004 – 7 ABR 27/03
(LAG Hessen – 9 TaBV 100/02)
BetrVG n.F. §1

Das Problem: Die Beteiligten streiten darüber, ob die
weiterbeteiligten Arbeitgeber einen gemeinsamen Be-
trieb führen. Der zu 2) beteiligte Arbeitgeber ist ein Ver-
ein zur Förderung der beruflichen und sozialen Integra-
tion behinderter Menschen und beschäftigt etwa 450 Ar-
beitnehmer. Der weiter beteiligte Arbeitgeber ist eine ge-
meinnützige GmbH mit gleicher Zielrichtung. Er betreibt
eine Gärtnerei, in der entsprechende Lehrgänge und Aus-
bildungen durchgeführt werden. Er beschäftigt etwa 12
Arbeitnehmer. Es findet keine gemeinsame Nutzung der
Betriebsmittel und kein Austausch der Arbeitnehmer
statt. Die GmbH ist im Investitionsplan des Vereins auf-

geführt. Die Geschäftsführers des Vereins sind gleichzei-
tig Geschäftsführer der GmbH. Die GmbH bezieht
Dienstleistungen vom Verein, wie die Lohnbuchhaltung,
die Personalverwaltung einschließlich Aktenführung,
auch Datenschutz und Arbeitssicherheit werden von dem
Verein für die GmbH erledigt. Der Betriebsrat des Ver-
eins möchte festgestellt wissen, dass die GmbH und der
Verein einen gemeinsamen Betrieb führen.

Die Entscheidung des Gerichts: Mit dem LAG hat das
BAG festgestellt, dass die GmbH und der Verein einen
gemeinsamen Betrieb führen. Auch wenn die Voraus-
setzungen nach §1 Abs.2 BetrVG in der seit dem
28.7.2001 geltenden Fassung nicht vorliegen, hindere
dies nicht, einen gemeinsamen Betrieb i.S.d. BetrVG
festzustellen. Die Neufassung des §1 Abs.2 BetrVG
dient dem Zweck, Betriebsräten und Wahlvorständen
den in der Praxis oft schwer zu erbringenden Nachweis
einer Führungsvereinbarung zu ersparen. Ansonsten
würden allerdings die von der Rechtsprechung zum Ge-
meinschaftsbetrieb entwickelten Grundsätze weiter
gelten. Vorliegend sei von einem einheitlichen Leitungs-
apparat auszugehen. Für die einheitliche Leitung in per-
sonellen und sozialen Angelegenheiten spräche, dass die
Personalakten bei dem Verein geführt, Arbeitsverträge
und sonstige personenbezogene Schriftstücke durch das
Sekretariat des Vereins erstellt würden und damit die An-
gelegenheiten, die üblicherweise vom Arbeitgeber wahr-
genommen würden, von einer einheitlichen Leitung erle-
digt werden. Zwar können auch Aufgaben wie die Lohn-
buchhaltung als Dienstleistung an Dritte vergeben wer-
den, vorliegend komme jedoch hinzu, dass die von der
GmbH betriebene Einrichtung in dem Organigramm
über die Leitungsstruktur des Vereins aufgeführt würde.
Dies lasse erkennen, dass die Einrichtung der GmbH wie
eine Einrichtung des Vereins geführt und geleitet werde.
Es bestehe insofern nicht lediglich eine zufällige Per-
sonenidentität in der Geschäftsführung beider Unterneh-
men. Sie werden institutionell einheitlich geleitet.

Konsequenzen für die Praxis: Das BAG knüpft an
seine bisherige Rechtssprechung an, wonach von einem
gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen auszuge-
hen ist, wenn die in einer Betriebsstätte vorhandenen ma-
teriellen und immateriellen Betriebsmittel von einem
einheitlichen Leitungsapparat gesteuert werden. Dies
setzt zumindest eine konkludente Führungsvereinbarung
voraus. Auch die Neufassung des §1 Abs.2 BetrVG än-
dert nichts an der bisherigen Rechtsprechung.

Beraterhinweis: Durch die Neufassung des §1 Abs.2
BetrVG greifen zusätzliche Vermutungstatbestände, wo-
bei §1 Abs.2 Nr.2 BetrVG §322 Abs.1 UmwG a.F. ent-
spricht.

RA Rolf Oetter, Oetter & Hauß, Duisburg
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Betriebliche Kommissionen für
Verbesserungsvorschläge

Entscheidungen paritätischer Kommissionen der
Betriebsparteien sind nur beschränkt gerichtlich
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